
Steuernummer / Objekt / Kind 
 
 
 
 
     Einzugsermächtigung 
     zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuernummer / Objekt / Kind 
 
 

für das 
Amt Bad Doberan-Land 
- Amtskasse / Kämmerei - 
Kammerhof 3 
18209 Bad Doberan 

Teilnehmer am Einzugsverfahren 

Name, Vorname Telefon- / Fax.-Nr. 

Anschrift 
 

� Kita-Gebühren  � Grundsteuer A  � Grundsteuer B 
� Pacht / Miete  � Gewerbesteuer  � Hundesteuer 
� Fremdenverkehrsabgabe � Gebühren für Wasser- und Bodenverband 
� Jahreskurabgabe  � Sonstiges: ___________________________ 

ermächtigt nach Kenntnisnahme der unten genannten Hinweise widerruflich 
die oben genannte Kasse nachstehende Zahlungsverpflichtungen 

zum jeweiligen Fälligkeitstag zu Lasten des nachfolgend aufgeführten Kontos mittels 
Lastschrift einzuziehen. 

Einmalige Zahlung erwünscht? � Ja Fälligkeit am 01.07. des Jahres 
    � Nein (ab dem Folgejahr für Steuern) 

Bankverbindung 

Konto-Nr. BLZ 
 

Kreditinstitut 

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

Wichtige Hinweise! 
1. Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist Ihnen freigestellt. 
2. Die Überweisungsträger / Lastschriften enthalten auch Daten über den jeweiligen 

Zahlungsgrund und werden an die von Ihnen bezeichnete Bank weitergegeben. 
3. Die Ermächtigung gilt bis zum Widerruf. Sie kann jederzeit widerrufen werden. 
4. Reichen Sie bitte die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. 

Beachten Sie bitte, dass von Sparkonten keine Abbuchungen möglich sind. 
Bei Änderungen Ihres Kontos bitten wir um sofortige Mitteilung, damit Ihnen keine 
Gebühren für Rückbuchungen entstehen. 

5.    Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto die erforderliche Deckung für die    
einzuziehenden Beträge aufweist. Seitens des kontoführenden Geldinstitutes besteht keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 

5. Es ist notwendig, dass Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des 
Einzugsverfahrens mittels Lastschrift in der Datenverarbeitungsanlage gespeichert und 
verarbeitet werden. 

6. Bei Widerruf, wie auch bei Rückbuchung gehen die Gebühren zu Lasten des 
Abgabepflichtigen. 


